
GmbH-Musterformulierungen

y ¾nderungen bei der Vor-GmbH
Satzungsänderung und Gründerwechsel vor Ersteintragung der GmbH

von Notar Dr. Martin Lohr*

Bereits vor Eintragung der GmbH im Handelsregister
kann sich die Notwendigkeit ergeben, den Gesellschafts-
vertrag zu ändern.
Eine ¾nderung des Gesellschaftsvertrags vor Eintra-
gung der GmbH kann nur gemäß § 2 GmbHG erfolgen.
Die gesetzlichen Vorschriften über die Satzungsänderung
(§§ 53 ff. GmbHG) finden keine Anwendung (OLG Köln
v. 28.3.1995 – 2 Wx 13/95, GmbHR 1995, 725; Rowed-
der/Schmidt-Leithoff, GmbHG, 4. Aufl. 2003, § 2 Rz. 47
m. w. N.; a.A. Priester, ZIP 1987, 282 ff.). Somit müssen
alle Gründungsgesellschafter der ¾nderung zustimmen,
eine Dreiviertelmehrheit ist nicht ausreichend.
Ein Gesellschafterwechsel im Gründungsstadium,
d. h. ein Beitritt oder Austritt von Gesellschaftern der

Vor-GmbH, erfolgt nicht im Wege der Anteilsabtretung
(§ 15 GmbHG), sondern ebenfalls durch eine ¾nderung
des Gesellschaftsvertrags gemäß § 2 GmbHG (BGH v.
27.1.1997 – II ZR 123/94, GmbHR 1997, 405; OLG
Frankfurt v. 14.8.1996 – 10 W 33/96, GmbHR 1997,
896; Lutter/Hommelhoff/Bayer, GmbHG, 16. Aufl. 2004,
§ 2 Rz. 26 m. w. N.; a. A. K.Schmidt, GmbHR 1997,
869 ff.). Alle Gründungsgesellschafter müssen an der
¾nderung in notarieller Form mitwirken.
Im Folgenden finden Sie eine Musterformulierung für
die entsprechende ¾nderungsurkunde (weiterführende
Literatur: K.Schmidt, Die Übertragung von Vor-Gesell-
schaftsanteilen, GmbHR 1997, 869):

Musterformulierungformulierung für die ¾nderung
des Gesellschaftsvertrags

Ausgangssituation: Der Musterformulierung liegt der
Sachverhalt zugrunde, dass ein neuer Gesellschafter der
Vor-GmbH beitritt und sowohl die Firma als auch die Zu-
sammensetzung und Form der Stammeinlagen geändert
werden.

Vollmachten zur ¾nderung des Gesellschaftsvertrags be-
dürfen nach § 2 Abs. 2 GmbHG der notariellen Beglaubi-
gung oder Beurkundung. Nimmt ein Gründungsgesell-
schafter an der Beurkundung nicht teil, ist die Unter-
schrift unter der Genehmigungserklärung notariell zu be-
glaubigen (OLG Köln v. 28.3.1995 – 2 Wx 13/95,
GmbHR 1995, 725)

Verhandelt zu ***

am ***

Vor dem Notar *** mit Amtssitz zu *** erschienen,
dem Notar von Person bekannt: ***
Sie erklärten vorab: Die Erschienenen zu 1. und 2.,
die Herren A und B, sind die Gründungsgesellschafter
der in Gründung befindlichen *** GmbH. Die Gesell-
schaft wurde gegründet durch Urkunde des amtieren-
den Notars vom *** (UR Nr. ***/2005). Die Eintra-
gung in das Handelsregister wurde beantragt, ist je-
doch noch nicht erfolgt.

Beurkundungsverfahren: Die Beurkundung der voll-
ständigen Satzung in der neuen Fassung (somit der bishe-
rigen als auch der neuen Bestimmungen) ist nicht not-
wendig (Keidel/Krafka/Willer, Registerrecht, 6. Aufl.
2003, S. 298 m.w. N.). Auch bei Neueintritt eines Gesell-
schafters müssen die bisherigen Satzungsregelungen we-
der erneut beurkundet werden noch ist eine Bezugnahme
nach § 13a BeurkG erforderlich.

Die Erschienenen erklärten sodann:

I. ¾nderung der Firma

Die Firma der Gesellschaft lautet nicht „ Kölner EDV
GmbH“, sondern „A, B & C Software GmbH“.
§ 1 Abs. 1 der Satzung wird somit wie folgt neuge-
fasst: „Die Firma der Gesellschaft lautet A, B & C
Software GmbH“.

Gesellschafterbeitritt: Der Beitritt eines neuen Gesell-
schafters richtet sich ebenfalls nach § 2 GmbHG, eine
Veräußerung von Geschäftsanteilen nach § 15 GmbHG
ist erst nach Eintragung möglich.

II. Gesellschafterbeitritt/¾nderung der Einlagen

Als weiterer Gründungsgesellschafter tritt der Er-
schienene zu 3., Herr C, der Vor-GmbH bei. Er tritt in
alle Rechte und Pflichten des Gesellschaftsvertrags

* Der Autor ist Notar in Neuss.
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Literaturempfehlungen

von Steuerberater Dipl.-Finw. Thomas Brinkmeier, Köln

y Das KSt-Anrechnungsverfahren auf
dem Prüfstand des EuGH

Zum Beitrag von Jens Intermann in NWB 2005,
691 (Fach 4 S. 4955)

Das Praxisproblem: Der EuGH hat in seinem „Manni-
nen-Urteil“ das finnische KSt-Anrechnungsverfahren für
europarechtswidrig erklärt (EuGH v. 7.9.2004 – Rs.
C-319/02, GmbHR 2004, 1346 = GmbH-StB 2004, 327).
Aktuell stellt sich die Frage, ob das deutsche Anrech-
nungsverfahren europarechtskonform war – und wenn
nicht, welche Folgen dies hat.

Der neue Literatur-Ansatz: Der Autor zeigt zunächst
die besondere Bedeutung der EuGH-Entscheidung zum
finnischen KSt-Anrechnungsverfahren für Deutschland:
Da das finnische Steuerrecht in seiner systematischen
Ausgestaltung dem deutschen Anrechnungsverfahren ver-

gleichbar ist, spricht vieles dafür, dass auch das deutsche
Anrechnungsverfahren europarechtswidrig ist. Inso-
weit hat das FG Köln dem EuGH ein Vorabentscheidungs-
ersuchen vorgelegt (FG Köln v. 24.6.2004 – 2 K 2241/02).
Sollte der EuGH das deutsche KSt-Anrechnungsverfah-
ren für europarechtswidrig erklären, hat jeder in Deutsch-
land unbeschränkt Steuerpflichtige, der eine Beteiligung
im EU-Ausland hält, dem Grunde nach einen Anspruch
auf Anrechnung der im Ausland gezahlten KSt.

Umstritten ist die Frage, ob eine Anrechnung auslän-
discher KSt auch bei bereits bestandskräftigen Beschei-
den noch möglich ist. Die Anrechnung der KSt erfolgt
nicht im eigentlichen Steuerbescheid, sondern in der sog.
Anrechnungsverfügung. Die Anrechnung ist aber nur
dann zulässig, wenn die anrechenbare KSt bei der Steuer-
festsetzung steuererhöhend berücksichtigt wurde (§ 36
Abs. 2 Nr. 3 Buchst. f EStG a. F.). Daher setzt die ¾nde-
rung der Anrechnungsverfügung eine ¾nderung des Steu-

Beachten Sie: Hiervon zu trennen ist der Fall, dass ein
Gründungsgesellschafter seinen künftigen Geschäfts-
anteil abtritt. Der neue Gesellschafter wird dann erst mit
Eintragung der GmbH im Handelsregister Anteilsinha-
ber. In diesem Fall finden die Vorschriften zur Anteils-
abtretung Anwendung. Erfolgt eine „Anteilsabtretung“
im Gründungsstadium, die sofort wirksam werden soll,
sind die Erklärungen als ¾nderung des Gründungspro-
tokolls zu verstehen (BGH v. 27.1.1997 – II ZR 123/94,
GmbHR 1997, 405).

¾nderung der Stammeinlagen: Die Gesellschafter kön-
nen vor der Eintragung der GmbH ohne Einschränkun-
gen Stammeinlagen sowohl bezüglich der Höhe als auch
bezüglich des Inhalts (Bar- oder Sacheinlagen, gemischte
Bar- und Sacheinlagen) beliebig ändern.

Zur Registeranmeldung: Grundsätzlich ist eine neue
Handelsregisteranmeldung nicht erforderlich. Die –
formlos mögliche – Vorlage der ¾nderungsurkunde
durch die anmeldebefugten Geschäftsführer reicht aus
(h. M. OLG Zweibrücken v. 12.9.2000 – 3 W 187/00,
GmbHR 2000, 1204; Lutter/Hommelhoff/Bayer,
GmbHG, 16. Aufl. 2004, § 2 Rz. 26 m.w. N.). Bei einer
¾nderung der Einlageform (z. B. Wechsel von der Bar-
zur Sacheinlage) müssen die Geschäftsführer jedoch eine
entsprechende Versicherung in öffentlich-beglaubigter
Form abgeben (vgl. § 8 Abs. 2 GmbHG), bei Sacheinla-
gen sind der Sachgründungsbericht und der Einbrin-
gungsvertrag vorzulegen sowie die Werthaltigkeit zu be-
legen. Des weiteren ist dem Registergericht stets eine
vollständige neue Fassung der Satzung mit einer Notar-
bescheinigung (§54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG) vorzulegen.

und des Gründungsprotokolls (UR Nr. ***/2005 des
amtierenden Notars) ein.

Infolge des Beitritts ändert sich die Zusammensetzung
der Stammeinlagen. Des weiteren erbringt der Er-
schienene zu 2., Herr B, statt der bislang vorgesehe-
nen Bareinlage eine Sacheinlage. Daher wird § 3 der
Satzung umfassend wie folgt neu gefasst:

(1) Das Stammkapital beträgt 100 000 . (In Worten:
Einhunderttausend Euro).

(2) Hiervon übernehmen die Gesellschafter A und C
eine Stammeinlage von jeweils 30 000 . (in Wor-
ten: Dreißigausend Euro) und der Gesellschafter
B eine Stammeinlage von 40 000 . (in Worten:
Vierzigtausend Euro).

(3) Die Stammeinlagen der Gesellschafter A und C
sind sofort in voller Höhe in bar zu erbringen.

(4) Der Gesellschafter B erbringt seine Stammeinlage
durch Übertragung seines unter der Firma „B
Computer e.K“ geführten Betriebs mit allen Ak-
tiva und Passiva auf die Gesellschaft. Die Übertra-
gung erfolgt zu den Werten der Jahresbilanz zum
***. Soweit der Bilanzwert den Betrag der
Stammeinlage übersteigt, wird der überschie-
ßende Betrag als Gesellschafterdarlehen ver-
bucht.“

Die Kosten dieser Niederschrift trägt die Gesellschaft.

Diese Niederschrift wurde den Erschienenen von dem
Notar vorgelesen, von ihnen genehmigt und von ihnen
und dem Notar wie folgt eigenhändig unterzeichnet:
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